
Handreichung für die TutorInnen in EF und Q1 

 

 

Aufgaben der TutorInnen: 

 

 Festlegung einer wöchentlichen TutorInnenstunde, zu der die SuS verbindlich in der 

Lernzeit des Tutors/der Tutorin erscheinen 

 Wöchentliche Überprüfung der Wahrnehmung der korrekten Anzahl an Lernzeiten 

pro Woche und Besprechung des Lernprozesses 

 ggf. gebundene Lernzeiten mit den SuS festlegen/ Stundenplan mit gebundenen LZ 

erstellen (z.B. wenn eine erhöhte Fehlstundenzahl in den Lernzeiten entstanden ist; 

dann bitte immer Rücksprache mit den BeratungslehrerInnen halten) 

 wöchentliche Überprüfung der Fehlstunden in den LZ durch Kontrolle der 

Lernzeitenplaner der einzelnen SuS sowie den Entschuldigungszettel, der sich im 

hinteren Bereich des Lernzeitenplaners befindet 

 Festhalten aller Fehlstunden in den LZ (entschuldigt/unentschuldigt) mit 

Berücksichtigung der Attestpflicht (einzige Möglichkeit Fehlstunden nachzuweisen, 

falls die SuS  ihren LZ-Planer verlieren) 

 Eintragen der Fehlstunden für die SuS in das Notenprogramm am Ende des 

Halbjahres/Schuljahres und Abgabe zum Quartal an die BeratungslehrerInnen 

(zusammen mit der üblichen Notenabgabe) 

 Es gelten die üblichen Entschuldigungsregeln 

 Kontrolle der Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 Bei Unregelmäßigkeiten kurzfristige Rückmeldung an die BeratungslehrerInnen (EF: 

Krupp/Schmitt; Q1: Langen/Hübschen) 

 Rückmeldung auf dem zur Verfügung stehenden Bogen zum Ende jeder Lernphase 

an die BeratungslehrerInnen 
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Verbindliche Regelungen für die Lernzeiten: 

 Die SuS der EF müssen pro Woche auf 8,5 LZ kommen. Das bedeutet, dass sie 

abwechselnd in einer geraden Woche 8 und in einer ungeraden Woche 9 LZ belegen 

müssen. 

 Die SuS der Q1 müssen pro Woche auf 8,5 LZ bzw. bei Belegung eines Koop-LKs in 

Hochdahl (E, D, M, If, Ge) auf 7,5 LZ kommen. Das bedeutet, dass sie in einer geraden 

Woche 8 (bzw. 7) und in einer ungeraden Woche 9 (bzw. 8) LZ belegen müssen. 

 Das gilt auch, wenn sie in einer LZ (z. B. donnerstags, 4. St.) einen regulären Kurs 

haben (z.B. Mathe-Vertiefung, Sport oder Spanisch) und daher dann nicht in die LZ 

gehen können. In dem Fall muss eine LZ+ zusätzlich besucht werden. 

 Da generell nur 8 reguläre LZ angeboten werden (Mo-Fr, 1. St., und Mo, Mi, Do, 4. 

St.), muss jede/r mindestens alle 2 Wochen eine LZ+ pro Woche besuchen. 

Möglichkeiten für LZ+ werden für die SuS schon in ihren Stundenplänen ausgewiesen 

bzw. sind im Aushang ersichtlich. 

 Wir müssen sicherstellen, dass die SuS eine Mittagspause haben, daher dürfen sie in 

der Mittagspause keine Lernzeit (z.B. im SLZ) machen.  

AUßER: Die SuS dürfen eine Mittagspause als LZ nutzen, wenn sie danach keinen 

Unterricht mehr besuchen oder vorher oder nachher eine Freistunde als Pause 

haben. (Das muss der Lehrkraft in der LZ durch den Stundenplan nachgewiesen 

werden.) 

 Die SuS können z.B. bei Unterrichtsausfall die LZ+ oder das SLZ besuchen und sich 

dies dann auch als LZ abstempeln lassen. Dies führt dazu, dass sie LZ „ansammeln“ 

und dann z.B. in einer 1. Stunde nicht anwesend sein müssen. Dies gilt aber immer 

nur innerhalb einer Woche - d.h. eine Schülerin/ein Schüler kann zum Beispiel nicht 

in einer Woche 12 LZ machen und dafür in der nächsten nur 6. 

 Grundsätzlich gilt, dass alle gestellten LZ-Aufgaben zu erledigen sind. Wenn eine 

Schülerin/ein Schüler seine vorgeschrieben Anzahl an LZ in der Schule abgeleistet hat, 

aber noch Aufgaben zu erledigen hat, kann sie/er entscheiden, ob die Aufgaben in 

einer weiteren LZ oder außerhalb der Schule erledigt werden. 

 Bei Krankheit bzw. Beurlaubungen (z. B. auch für Methodentage) gilt folgende 

Regelung: Wenn die Schülerin/der Schüler an einem Montag, Mittwoch, oder 
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Donnerstag fehlt, muss sie/er 2 LZ weniger machen. Am Dienstag oder Freitag 1 LZ 

weniger. Hier muss nicht auch noch überprüft werden, ob in der gefehlten LZ 

vielleicht doch der Mathe-Vertiefungskurs o.ä. gewesen wäre.  

 Nach einer Klausur müssen die SuS noch in den Unterricht (letzte halbe Stunde) – 

auch, wenn diese selbst die Klausur nicht geschrieben haben und die ersten 30 

Minuten des Unterrichts dadurch nicht stattgefunden haben. 
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